
(*) Anwendung Art. 91 Gesetz vom 29. April 1996 mit Sozialvorschriften, B.S. 30. April 1996, gültig ab 1. Mai 1996.
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INFORMATIONEN ZUM MUTTERSCHAFTSURLAUB

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Bestimmungen von Kapitel IV des Gesetzes vom 17. Juli 1963 über die Überseeische Soziale Sicherheit sehen unter anderem die 
Gewährung einer monatlichen Beihilfe an die Versicherte vor, die ihre berufliche Tätigkeit während einer Mutterschaftspause aufgibt.

Die Ruhezeit vor der Geburt beginnt auf Antrag der Versicherten frühestens sieben Wochen vor dem voraussichtlichen 
Entbindungstermin. Zu diesem Zweck legt die Versicherte dem Dienst eine ärztliche Bescheinigung vor, aus der hervorgeht, dass sie 
am Ende der beantragten Mutterschaftspause normal entbinden wird. Erfolgt die Entbindung nach dem vom Arzt vorgesehenen 
Termin, wird die vorgeburtliche Ruhezeit bis zum tatsächlichen Entbindungstermin verlängert.(*)

Die Ruhezeit nach der Geburt erstreckt sich über den Zeitraum von 8 Wochen nach der Entbindung; dieser Zeitraum kann um die Zeit 
verlängert werden, die der Zeit entspricht, in der die Versicherte ab der siebten Woche vor der Entbindung erwerbstätig war.(*)

Bei der Geburt des Kindes ist ein Auszug aus dem Geburtenregister zu übermitteln.

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Juli 1963 sehen weder die Gewährung einer Geburtsbeihilfe (Mutterschaftsgeld) noch eines 
Elternurlaubs, eines Vaterschaftsurlaubs oder eines Stillurlaubs vor.
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